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REPUE~Ui( ()STEFmCICH 

Zl.21.891/30-6-1/73 

XIII. Gesetzgebungspe;iodc ,. 

U· wlen, den 20.J"uni 1973 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten BRANDSTJlTTER und 
Genossen an den Herrn Bundesminister für soziale 
Vervmltung, betreffend verschiedene Erleichte­
rungeri für Schwerversehrte (Querschni ttge lähmte) 

(No.1295/J)" " 

An die Anfragesteller \~rden aus Kreisen querschnitt­
ge lähmter Versehrter folgende \tlünsche herangetragen: 

1. Hitwen nach Schwerversehrten sollten dauernden Anspruch 
auf \litwenrente erbalten, unabhängig von der Todesur­
sache des 11annes, 

2. JUs viitwenrente aus der Unfallversicherung wären 60% 
der Bemessungsgrundlage anzusetzen. Die Pensionsver­
sicherung ist ja \'1egen kurzer Versicherungsdaüer 
niedrig. 

3. Alle Unfallversicherungen sind gleichzusetzen (B-KUVG., 
ASVG •. , GSKVG.. 1.1Q a. ) • 

4. Zuschüsse sollten bei Anschaffung von Kraftfahrzeugen, 
die für die Fortbewegung unbedingt notwendig sind, ge­
währt werden. Eventuelle " Treibstoffvergütungen wären 
richtig, da die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel 

unmöglich ist. 

5. Eine Kennzeichnung der Versehrtenfahrzeuge - wegen 
Parken und Halten - wäre dringend not\"endig (ähnlich 
wie die Parkscbscheiben). 

Die Anfragesteller haben an mich die Anfrq.ge gerichtet, 

1. ob ich die Realisierung der angeführten \"ünsche der 
Querschnittgelähmten für möglich halte und, wenn ja 
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2. welche gesetzlichen Vorkehrungen dazu erforderlich 
sind und wann mit der Inangriffnahme der Realisierung 
zu rechnen ist~ 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Die gesetzliche Unfallversicherung hat ihre vlurzeln 

in einer Absicherung des Dienstgebers gegen die privat­

rechtliehe Haftung für Unfälle, die Dienstnehmern in seinem 

Betrieb zustoßen. Diese ursprüngliche Erscheinungsform türkt 

"bis heute in einer Reihe spezifischer Besonderheiten dieses 

Versicherungszweiges weiter. So erklärt sich daraus das Er­

fordernis des Kausalzusammenhanges zvlischen" der betrie b-

lichen Tätigkeit und der Gesundheitsschädigung sowie die 

ausschließliche Belastung des Dienstgebers mit den Beiträgen 

für diese Versicherung; ebenso geht die gegenüber anderen 

Sozialversicherungsträgern stärkere Vertretung der Dienst­

geber in' den Verwaltungskörpern der Allgemeinen Unfallver­

sicherungsanstalt darauf zurück. 

Ich habe schon in meiner Beantwortung der Anfrage 

der Abgeordneten WEDENIG und Genossen, No.1240/J~ vom 

18.4.1973, Zl.21.891/12-6-1/73, hervorgehoben, daß" sich 

in letzter Zeit die Bestrebungen verstärken, die Unfall-
, 

versicherung von ihrer althergebrachten Erscheinungsform 

zu lösen und insbesondere die Bindung an die arbeitsplatz­

bezogene Kausalität beim Versicherungsschutz zu beseitigen. 
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Ich habe in diesem Zusammenhang mitgeteilt, daß in meinem 

Ressort Untersuchungen sowohl in rechtlicher wie auch in 

verwaltungsmäßiger und organisatorischer Hinsicht durch-

gefl:ihrt: werden, die die Umwandlung der bisherigen gesetz-

lichen Unfallversicherung in eine allgemeine Unfallver-

sicherung mit allen ihren Konsequenzen sowohl im Bereich 

der Selbstven'Ial tung als auch im Bei trags- und Lei stungs-
-

recht zum Ziele haben. Im Rahmen einer solchen allgemeinen 

Unfallversicherung in der die Kausalität keine Rolle mehr 

spielt, könnten dann auch die in der vorliegenden Anfrage 

aufgestellten Forderungen leistungsrechtlicher Natur, sOvlei t 

ihnen nicht ohnehin bereits Rechnung getragen ist, berück-

sichtigt \'ierden. 

Bis zu einer solchen grundlegenden Umgestaltung der 

Rechtslage müssen sich aber alle f1aßnahmen im Bereich der. 

gesetzlichen Unfallversicherung an die derzeit gegebene 

rechtlicp.e Konstruktion dieser Versicherung halten. In 

diesem Zusammenhang nehme ich zu den an mich gerichteten 

Fragen wie folgt Stellung: 

Zu 1.: . Der Kausalzusammenhang zwischen dem Tod des Schwer­

versehrten und der auf einen Arbeitsunfall (eine Berufs­

krankheit) zurückzuführenden GesundheitsschädigtUlg ist 

eine dem derzeitigen Leistungssystem der UnfallversichS­

rung immanente Anspruchsvoraussetzung. Abgesehen davon 

erscheint das Verlangen nach einer derartigen Leistungs­

verbesserung in der vorgebra.chten Form nicht sehr begründet. 

1247/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



- 4 -

Denn der bloße Bestand des Ehebandes, der im Falle des 

Todes des K~egatten die Witweneigenschaft der bisherigen 

Ehefrau mit sich bringt, kann wohl nicht als ausreichend 

angesehen werden, i.n einem auf die Kausalität abgestellten 

Leistungssystem eine dauernde Versorgung der .Frau. zu recht-

fertigen .. Lediglich für eine vii t\Ale, die den Scln.Jerversehrten 
\ 

bis zum iJ.iod tatsächlich in einem solchen Ausma13 gepflegt 

hat ,das sie außersta.."'1de setzte, selbst einem Erwerb nach-

zugehen, kÖlli"'1te in einem Unfallversicherungssystem, das 

nicht mehr auf die Kausalität Bedacht nimmt, eine Dauer-

leistung in Erwägung gezogen werden. 

Zu 2.: Für den Fall, daß die Pension aus der Pensionsver-

sicheru.L'1.g ·\Vegen kurzer Versicherungsdauer oder ni.edriger 

Bemessungsgrundlage niedriger ist als der vorgesehene Richt­

satz, wird im Rahmen der Sozialversicherung bereits derzeit 

durch die Ge\vährung der Ausgleichszulage vorgesorgt. Eine 

Erhöhung der \-1 i tvTenrente aus der Unfallversicherung auf 

60 v.H.der Bemessungsgrundlage kann aber schon deshalb 

nicht in Betracht gezogen werden, weil die Versehrtenrente 

selbst 66 2/3 v,,·H. der Bemessungsgrundlage beträgt und 

eine Versehrtenrente von mindestens 50 v.H. der Bemessungs-

grundlage bereits als Schwerversehrtenrente gilt. Im Falle 

eines Schwerversehrten mit einer Versehrtenrente mit 50 v.H. 

der Bemessungsgrundlage würde somit die Witwe bereits eine 

erheblich höhere Rente b~kommen als der Schwerversehrte 

selbst zu Lebzeiten bezogen hatte. Es liegt auf der.Hand, 

daß eine solche Regelung nicht realisierbar ist. 
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Zu 3.: Das ziti.erte GSKVG. enthält keine besondere Regelung 

über die Unfallversicherung der selbständigen Gewerbetrei-

benden. Für diese Personen gelten vielmehr die Bestimmungen 

des ASVG. über die Unfallversicherung der Dienstnehmer. Da 

außerdem die Unfallversicherung nach dem B-KUVG 0 viei test-· 

gehend der.Unfallversicherung nach dem ASVG. nachgebildet 

ist, erscheint die Forderung~ "alle' Unfallversicherungen 

gleichzusetzen!! nicht verständlich. 

Zu 4.: Zuschüsse bei Anschaffung von Kraftfahrzeugen die . 

für 6.ie Fortbe1tlegung unbedingt notvlendig sind, ~1erc1en von 

den Unfc,11 verßicherungsträgern bereits derzeit gewährt. 

Eine Zuv.JeIldu.ng zu den laufenden Betriebskosten des Kraft-

fahrzeuges einschließlich der Treibstoffkosten wird von 

den Versicherungsträgern nicht gegeben. Diese Kosten müssen 

'l'iie die· sonstigen LebenshaI tungskosten aus der Versehrten-

rente einschließlich der Zusatzrente für Schwerversehrte 

und der allfälligen Pension bestritten "lerden. Aber selbst 

im Falle der Ge\'Jährung derartiger ZUv'J'endungen wäre diesbe­

zügli.ch keine Änderu.."Ylg gesetzlicher Vorschriften erforderlich. 

Zu 5.: Die i'1öglichkeit der Kennzeichnung von Versehrten­

fahrzeugen entzieht sich meiner Beurteilung,da diese Ange­

legenhei t nicht in dEm Aufgabenbereich des Sozialressor.ts 

fällto 

1247/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




